
Bekanntmachung
der Stadt Sundern (Sauerland)

über das Inkrafttreten der 1. (vereinfachten) Änderung des Be-
bauungsplanes Nr. AL 7 „Auf der Linde“ im Ortr steil Allendorf
Der Rat der Stadt Sundern (Sauerland) hat in seiner Sitzung am 20.12.2018
die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. AL 7 „Auf der Linde“ gemäß § 10
Abs. 1 der Neufassung des Baugesetzbuches (BauGB) 3. November 2017
(BGBl. I S. 3634), in der zurzeit gültigen Fassung, als Satzung beschlossen.
Außer-dem hat der Rat der Stadt Sundern der Begründung zu dem Bebau-
ungsplan zugestimmt.

Der Geltungsbereich der Änderung umfasst Teile der Flurstücke 679, 705,
707 und 713 der Flur 11 in der Gemarkung Allendorf. Die bisherige Wege-
fläche wird im Zuge der Planänderung den angrenzenden Grund-stücken als
nicht überbaubare Grundstücksfläche zugeschlagen.

Ausschnitt aus der Amtlichen Basiskarte © Hochsauerlandkreis

Dieser Übersichtsplan dient nur dem besseren Verständnis der Bekanntmachung. Er hat
keine Rechtsverbindlichkeit und kennzeichnet nur die Lage des Geltungsbereiches der
Bauleitplanung.

Mittels der Änderung wird eine öffentliche Verkehrsfläche im Süden des Gel-
tungsbereiches zurückgenommen, um die im Rahmen der Erschließung des
2. Bauabschnittes entstehenden Grundstücke an dieser Stelle besser ver-
markten zu können. Die Erschließungsfunktion des Weges, die sich auf eine
südlich gelegene landwirtschaftlich genutzte Fläche bezieht, ist eigentums-
rechtlich auch anderweitig sicherzustellen, so dass der Weg entgegen der
seinerzeitigen Planung nicht mehr erforderlich ist. In diesem Zuge werden die
überbaubaren Grundstücksflächen geringfügig angepasst und die vorgese-
hene Erschließung einschließlich Wendehammer ein wenig zurückgenommen.

Die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. AL 7 „Auf der Linde“ wird mit
Begründung und zusammenfassender Erklärung ab sofort in der Stadtver-
waltung Sundern (Sauerland), Verwaltungsgebäude Rathaus-platz 1, 59846
Sundern, Fachbereich 3, Abt. 3.1 Stadtentwicklung und Umwelt, 3. Oberge-
schoss, während der Dienststunden zu jedermanns Einsicht bereit gehalten.

Über den Inhalt des Planes und der Begründung wird auf Verlangen Auskunft
gegeben.

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, den Plan sowie weitere Planinforma-
tionen im Internet unter

www.sundern.de
>Rathaus & Politik >Stadtentwicklung & Stadtplanung

einzusehen.

Hinweise:
1. § 44 Abs. 3 und 4 BauGB
Über die fristgemäße Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche
für Eingriffe in eine bisher zulässige Nutzung durch diesen Bebauungsplan
wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB
hingewiesen. Die Leistung dieser Entschädigung ist schriftlich bei dem Ent-
schädigungspflichtigen zu beantragen. Ein Entschädigungsanspruch erlischt,
wenn er nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres,
in dem die planungsbedingten Vermögensnachteile eingetreten sind, geltend
gemacht wird.

2. § 215 Abs. 1 BauGB
Unbeachtlich werden
a) eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,
b) eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der
Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächen-
nut-zungsplans und
c) nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs,
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Bebauungs-
planes schriftlich gegenüber der Stadt Sundern unter Darlegung des die Ver-
letzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. Satz 1
gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a beachtlich sind.

Gemäß § 10 Abs. 3 BauGB in Verbindung mit § 7 Abs. 4 der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) vom 14.07.1994 (GV NRW
S. 666), in den jeweils zurzeit gültigen Fassungen, wird die 1. Änderung des
Bebauungsplanes Nr. AL 7 „Auf der Linde“ mit dem Tage der ortsüblichen
Bekanntmachung rechtsverbindlich.

Bekanntmachungsanordnung:
Der Satzungsbeschluss zur 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. AL 7 „Auf
der Linde“, Ort und Zeit der Auslegung sowie die aufgrund des Baugesetz-
buches erforderlichen Hinweise werden hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder
Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser
Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes An-
zeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher ge-

rügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache be-zeichnet
worden, die den Mangel ergibt.

Die Verletzungen sind schriftlich gegenüber der Stadt Sundern, Rathausplatz
1, 59846 Sundern, geltend zu machen.

Sundern (Sauerland), den 18.01.2019

Der Bürgermeister
gez. Brodel

Amtliche Bekanntmachung der Stadt Arnsberg
Inkrafttreten des Bebauungsplanes V 13 „Gut Nierhof I“

im Stadtbezirk Voßwinkel
Der Rat der Stadt Arnsberg hat in seiner Sitzung am 25.09.2018
den Bebauungsplan V 13 „Gut Nierhof I“ gemäß § 10 Baugesetzbuch (BauGB) in
der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634) als Satzung
beschlossen.
Das Gebiet des Bebauungsplanes V 13 „Gut Nierhof I“ liegt nordöstlich der Orts-
mitte von Voßwinkel. Das Gebiet wird wie folgt begrenzt:
im Nordwesten und Westen durch die Füchtener Straße,
im Nordosten und Osten durch den rückwärtigen Bereich der bestehenden Be-
bauung entlang der Echthauser Straße,
im Südosten und Süden durch die Wiedhofstraße bzw. den rückwärtigen Be-
reich der bestehenden Bebauung.

Die Abgrenzung des Gebietes ist auch aus dem nachstehenden Lageplan zu er-
sehen.

Der vorgenannte Beschluss des Rates der Stadt Arnsberg wird hiermit öfff entlich
bekannt gemacht.
Ab sofort kann der Bebauungsplan V 13 „Gut Nierhof I“ nebst Begründung und
zusammenfassender Erklärung im Rathaus der Stadt Arnsberg, Rathausplatz 1,
59759 Arnsberg, Fachdienst Bauberatung|Bauordnung|Denkmale, Zimmer 12,
während der allgemeinen Publikumssprechzeiten eingesehen und über dessen
Inhalt Auskunft verlangt werden.
Mit dem Bebauungsplan V 13 „Gut Nierhof I“ wird das Ziel verfr olgt, dringend im
Arnsberger Stadtgebiet benötigte Gewerbe ächen zur Verfr ügung zu stellen.
Gemäß § 10 Abs. 3 BauGB tritt die Satzung über den Bebauungsplan V 13 „Gut
Nierhof I“ mit dieser Bekanntmachung in Kraft.
Hingewiesen wird:
1. auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 und Abs. 4 des BauGB über
die fristgemäße Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche wegen
Planungsschäden infolge der Aufstellung des Bebauungsplans.
Ein Entschädigungsberechtigter kann die Fälligkeit des Anspruches dadurch
herbeiführen, dass er die Leistung der Entschädigung schriftlich bei dem
Entschädigungsverp ichteten (§ 44 Abs. 1 BauGB) beantragt. Ein Entschädi-
gungsanspruch erlischt, wenn er nicht innerhalb von 3 Jahren nach Ablauf des
Kalenderjahres, in dem die in § 44 Abs. 3 Satz 1 BauGB bezeichneten Vermö-
gensnachteile eingetreten sind, geltend gemacht wird.

2. auf die Vorschriften des § 215 Abs. 1 BauGB.
Danach werden unbeachtlich
a) eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der
dort bezeichneten Verfr ahrens- und Formvorschriften,

b) eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche
Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und
des Flächennutzungsplans und

c) nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des
Abwägungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flächennut-
zungsplans oder der Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darle-
gung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden
sind. Dies gilt auch entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2 a beachtlich
sind.

3. auf § 7 Abs. 6 Satz 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
(GO NW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S.
666), zuletzt geändert durchArtikel 15 des Gesetzes vom 23.01.2018 (GV NRW
S. 90).
Danach kann eine Verletzung von Verfr ahrens- und Formvorschriften der GO
NW beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit die-
ser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn,
• eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenesAnzeige-
verfr ahren wurde nicht durchgeführt,
• die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennut-
zungsplan ist nicht ordnungsgemäß öfff entlich bekannt gemacht worden,
• der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder
• der Form- oder Verfr ahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt
und da-bei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden,
die den Mangel ergibt.

Arnsberg, 17.01.2019
Stadt Arnsberg
Rathausplatz 1
59759 Arnsberg
Ralf Paul Bittner
Bürgermeister

Nachruf

Wir verabschieden uns in Wehmut und Dankbarkeit von unserer hochgeschätzten Kollegin

Frau Dr. med. Waltraud Elisabeth Neu

Frau Dr. Neu hat sich bis in das hohe Alter hinein für ihre Patientinnen und Patienten in
besonderer Weise eingesetzt. Sie war uns als Folgegeneration immer ein Vorbild für die
eigene psychotherapeutische Arbeit. Wir sind dankbar für die langjährige Zusammenarbeit
und Kollegialität und werden sie in liebevoller Erinnerung behalten.

Im Namen der Kolleginnen und Kollegen

Dipl. Psych. Paul & Susanne Pickel, Psychologische Psychotherapeuten, Arnsberg

Schweren Herzens verabschieden wir uns

von unserer lieben Großmutter

"Memi"

Du bist nicht mehr da, wo Du warst,

aber Du bist überall, wo wir sind.

Victor Hugo

David und Rachel mit Gabriel

Jakob

Nathan und Ilaria mit Ettore

Leonie

Johanna und Christoph mit Greta und Carla

Otto

Christian

In dankbarer Erinnerung

an unsere gemeinsame Zeit

spenden
sie jetzt!

www.oxfam.de/suedsudan
SMS* mit OXFAM an 81190
und mit 6 Euro helfen.
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Oxfam ist vor Ort. Wir brauchen Ihre Unterstützung, um die
Menschen mit Nahrung zu versorgen und so vor dem Hunger-
tod zu bewahren. Jeder Beitrag zählt!

Hungersnot im Südsudan:

*zzgl. SMS-Versandkosten. 5,83 Euro gehen an Oxfam.
Deutscher
Spendenrat e.V.
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Nach der Zeit der Tränen und der tiefen Trauer
bleibt die Erinnerung. Die Erinnerung ist unsterblich

und gibt uns Trost und Kraft.

Die Traueranzeige in der Tageszeitung ist Ausdruck des herben Verlustes.
Sie ist aber auch ein Zeichen des Trostes, weil sie alle mit einbezieht,

die den geliebten Menschen gekannt haben.

Rat und
Hilfe finden.

Ein Internet-Service der
FUNKE MEDIEN NRW

www.nrw.trauer.de

Ihre Spende hilft.

Elly Heuss-Knapp-Stiftung
Bank für Sozialwirtschaft München
Konto-Nr. 88 80 · BLZ 700 205 00

www.muettergenesungswerk.de
„Ichwünsche
mir fürMütter

... echte
Unterstützung.“

Jürgen Vogel,
Vater von vier Kindern,
Schauspieler


